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RS OGH 1977/6/29 8Ob86/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1977

Norm

StVO §46 Abs4 lita

Rechtssatz

Das Durchfahren zwischen den Zapfsäulen einer im Autobahnmittebereich be ndlichen Tankstelle, um dadurch auf

die Gegenfahrbahn zu gelangen, ist als Umkehr im Sinne des § 46 Abs 4 lit a StVO zu quali zieren. Das Umkehren auf

Autobahnen ist grundsätzlich, also auch an jenen Stellen, an denen sich Übergänge über den Mittelstreifen be nden,

verboten.
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